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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schellweiler-Ehweiler" 

in der Gemeinde Schellweiler 

Kreis Kusel 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Oktober 2025 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Verbandsgemeinde Kusel möchte in den Gemarkungen Schellweiler und Ehweiler entlang 
der Bundesautobahn A 62 ein Gewerbegebiet entwickeln. Um die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen, wurde in beiden Gemeinden auf den jeweiligen Gemarkungen 
ein entsprechender Aufstellungsbeschluss gefasst. Vom 29.08.2022 bis 26.09.2022 wurde das 
frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt. Dabei hatten sowohl die Öffentlichkeit als auch 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Gelegenheit, sich über den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes zu informieren.  
 
Von einigen Behörden wurden Fristverlängerungen beantragt, die aufgrund der Größe des Pro-
jektes gewährt wurden. Deshalb gingen teilweise noch im November 2022 Stellungnahmen ein. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Creos Deutschland GmbH 
Planauskunft 
Am Zunderbaum 9 
66424 Homburg 

23.08.2022 keine 

2.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Hauptstraße 238 
55743 Idar-Oberstein 

23.09.2022 Hinweise 

3.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

24.08.2022 Hinweise 

4.  Amprion GmbH 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

25.08.2022 keine 

5.  Truppenübungsplatzkommandantur  
Baumholder 
Lager Aulenbach 
55774 Baumholder 

25.08.2022 keine 

6.  Ericsson GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 

29.08.2022 keine 

7.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

02.09.2022 keine 

8.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Dienstort Kusel 
Bahnhofstraße 59 
66869 Kusel 

14.09.2022 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum/DLR 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

14.09.2022 keine 

10.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Lauterecken-Wolfstein 
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen 
und Bauen 
Schulstraße 6a 
67742 Lauterecken 

16.09.2022 keine 

11.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

19.09.2022 Hinweise 

12.  Forstamt Kusel 
Trierer Straße 106 
66869 Kusel 

22.09.2022 Hinweise 

13.  Deutscher Wetterdienst 
Abteilung Finanzen und Service 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach 

26.09.2022 keine 

14.  Stadt Kusel 
Marktplatz 1 
66869 Kusel 

26.09.2022 Hinweise 

15.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

30.09.2022 Hinweise 

16.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Morlauterer Straße 20 
67657 Kaiserslautern 

06.10.2022 Hinweise 

17.  Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
Werke und Kommunale Betriebe 
Abwasser 
Marktplatz 1 
66869 Kusel 

06.10.2022 Hinweise 

18.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Oberes Glantal 
Rathausstraße 8 
66901 Schönenberg-Kübelberg 

07.10.2022 keine 

19.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

07.10.2022 Hinweise und Bedenken 

20.  Stadtwerke Kusel GmbH 

Lehnstraße 32 
66869 Kusel 

11.10.2022 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

21.  Pfalzwerke Netz AG 
Kurfürstenstraße 29 
67061 Ludwigshafen 

13.10.2022 Hinweise 

22.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

14.10.2022 Hinweise 

23.  Kreisverwaltung Kusel 
Untere Landesplanungsbehörde 
Trierer Straße 49 - 51 
66869 Kusel 

24.10.2022 Hinweise 

24.  Kreisverwaltung Kusel 
Abteilung 5 - Umwelt, Planung und Bauen  
Trierer Straße 49 - 51 
66869 Kusel 

14.11.2022 Hinweise 

25.  Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung West 
Außenstelle Neunkirchen 
Abt. C3 Verkehrsbehörde/Straßenverwaltung 
Peter-Neuber-Allee 1 
66538 Neunkirchen 

14.11.2022 Hinweise 

26.  Kreisverwaltung Kusel 
Gesundheitsamt 
Trierer Straße 49 - 51 
66869 Kusel 

15.11.2022 Hinweise 

27.  Kreisverwaltung Kusel 
Untere Naturschutzbehörde 
Trierer Straße 49 - 51 
66869 Kusel 

29.11.2022 Hinweise 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung 
abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan eingesehen wer-
den.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH, Homburg vom 23.08.2022 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Anlagen der Creos Deutschland GmbH und keine der von der Creos 
betreuten Anlagen im Plangebiet vorhanden sind.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.2 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein vom 23.09.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abstufung der beiden Industriegebiete hinsichtlich der Nähe zum Mischgebiet 
in der Gemeinde Schellweiler werden zur Kenntnis genommen. Der Empfehlung wird gefolgt, es 
wird auf die Festsetzung eines Industriegebietes verzichtet und nur noch allgemeine Gewerbe-
gebiete festgesetzt.  
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur schalltechnischen Untersuchung wurden bereits in den Unterlagen durch 
Festsetzungen zu Immissionskontingenten berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.3 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Südwest; PTI 11, Kai-

serslautern vom 24.08.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 



7 
 
D:\Projekte\2022024\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\02_Schellweiler\01_Abwägung_FÖBB\2022
024_FÖBB Schellweiler_Abwägung_Okt25.docx 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den bestehenden Leitungen bzw. zur Erschließung des Gebietes 
mit Telekommunikationseinrichtungen der Deutschen Telekom werden zur Kenntnis genom-
men. Diese werden in der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt, sind jedoch nicht In-
halt des Bebauungsplanes.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
Hinweis: 
Es lag ein Lageplan mit den bestehenden Leitungen bei.  
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2.4 Stellungnahme der Amprion GmbH, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom 
25.08.2022 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Höchstspannungsleitungen bzw. Planungen der Amprion GmbH für 
das Plangebiet vorliegen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.5 Stellungnahme der Truppenübungsplatzkommandantur Baumholder vom 

25.08.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Das keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforder-
lich. 
 
 
2.6 Stellungnahme der Ericsson GmbH, Düsseldorf vom 29.08.2022 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezi-
elle Planungsvorgaben für den Bebauungsplan haben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, auch die Deutsche Telekom mitzubeteiligen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.7 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Infra I 3, Bonn vom 02.09.2022 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass durch das Bauvorhaben die Belange der Bundeswehr zwar berührt aber 
nicht beeinträchtigt werden. Deshalb bestehen bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage sei-
tens der Bundeswehr keine Bedenken oder Forderungen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.8 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Kusel vom 

14.09.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise und Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen redak-
tionell ergänzt.  
 
Hinweis: 
Es lagen entsprechende Grundlagen mit den Korrekturen bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.9 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, Kaisers-
lautern vom 14.09.2022 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass zu dem Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Schellweiler keine Bedenken 
bestehen. Es werden keine Verfahren und Planungen des DLR berührt.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.10 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein, Fachbe-

reich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Lauterecken vom 16.09.2022 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Schellweiler-
Ehweiler" der Gemeinden Schellweiler die Belange der Verbandsgemeinde Lauterecken-
Wolfstein nicht berührt sind. Im Rahmen der Beteiligung werden deshalb keine Anregungen 
oder Bedenken zu beiden Bebauungsplanverfahren geäußert. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.11 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-

gie, Außenstelle Speyer vom 19.09.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine archäologischen Fundstellen bzw. Grabungsschutzgebiete im Gel-
tungsbereich verzeichnet sind, wird zur Kenntnis genommen. Die sonstigen Hinweise sind be-
reits in den Unterlagen unter Allgemeine Hinweise enthalten.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.12 Stellungnahme des Forstamtes Kusel vom 22.09.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise in der forstfachlichen Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Inzwischen 
wurde die Planung so geändert, dass nur geringfügige Rodungsmaßnahmen am Ahlesbach 
erforderlich sind. Die Abstimmungen mit dem Forstamt erfolgen zeitnah.  
 
Die Hinweise zu Grunddienstbarkeiten, Haftungsverzichtserklärung durch die heranrückende 
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Bebauung an Waldränder werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen ergänzt 
und sind bei der späteren Vermarktung der Flächen zu berücksichtigen.  
 
Die Hinweise zu den naturschutzfachlichen Maßnahmen im Wald werden ebenfalls zur Kenntnis 
genommen und in der weiteren Bearbeitung beachtet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.13 Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach vom 26.09.2022 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass der Vorentwurf des Bebauungsplanes durch den Deutschen Wetterdienst 
geprüft wurde. Es wird erklärt, dass das Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Aufgabenberei-
che des Deutschen Wetterdienstes beeinträchtigen. Deshalb werden keine Einwände erhoben. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme der Stadt Kusel vom 26.09.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine durchgreifenden Bedenken bestehen, werden zur Kenntnis genom-
men. Die Anregung, die Anbindung der B 420 mittels eines Kreisverkehrsplatzes bei der Auto-
bahnabfahrt gestalterisch zu ermöglichen, wird zur Kenntnis genommen. Dies wurde in der 
Vorplanung geprüft und seitens des Landesbetriebes Mobilität aufgrund der erforderlichen Ab-
stände entsprechend abgelehnt.  
 
Der Hinweis zur Gewerbefläche GE4 aus dem Vorentwurf hinsichtlich der Feuchtigkeit des Un-
tergrundes wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Gewerbefläche GE4 aus dem Vorent-
wurf wird gestrichen, nördlich des Albesbaches sind im Entwurf nur noch Grün- und Versicke-
rungsflächen festgesetzt. Darüber hinaus ändert sich die Anbindung des Gewerbegebietes, 
sodass eine durchgängige Anbindung an die L 360 nicht mehr möglich ist. 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.15 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 

vom 30.09.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Bergbau/Altbergbau werden zur Kenntnis genommen. Es wurde bereits ein 
Bodengutachten durchgeführt. Dabei wurden keine Hinweise zu Bergbau/Altbergbau entdeckt. 
Die Hinweise zu den Tongewinnungsbetrieben "Theresia" und "Ehweiler" der Firma Melaphyr 
Steinbruch Ehweiler GmbH werden zur Kenntnis genommen. Es wurde bereits mit diesem Be-
trieb Kontakt aufgenommen. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise sind bereits, wie erwähnt, in den Textlichen Festsetzungen aus-
reichend dargestellt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen, da keine Überschneidungen mit Rohstoffsi-
cherungsflächen vorhanden sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.16 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern vom 06.10.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den baulichen Einrichtungen in Bezug auf die Erschließung des Baugebietes 
werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Der Geh- und 
Radweg wird auf die aktuelle Planung entsprechend im Bebauungsplan angepasst und nach-
richtlich übernommen. Die Hinweise zu den geforderten Vereinbarungen und Widmungen sind 
ebenfalls nicht Inhalt des Bebauungsplanes.  
 
Der Hinweis, dass keine direkten Zufahrten, außer der abgestimmten Baustellenzufahrt und der 
Anbindung an die B 420 zugestimmt werden kann, wird zur Kenntnis genommen. Inzwischen 
wurde die geplante Anbindung geändert, das empfohlene Planzeichen wird in den Planunterla-
gen entsprechend ergänzt. Die Hinweise zu den Bauverbotszonen und Bauvorbehaltszonen 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und als Hinweise noch in den Unterlagen entspre-
chend ergänzt. Bei der Errichtung von baulichen Anlagen die entsprechenden Abstimmungen 
mit dem LBM vorzunehmen, wird im Rahmen der Vermarktung der Flächen seitens der Ver-
bandsgemeinde Kusel-Altenglan mit den Käufern abgestimmt.  
 
Die Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Es wurde ein entspre-
chendes Lärmgutachten erstellt, dass in der Planung bereits berücksichtigt wurde, das zur ge-
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änderten Planung nun aktualisiert wurde. 
 
Die Hinweise zur Verkehrssicherheit in Bezug auf Blendwirkungen von Werbeanlagen oder 
Industrie werden zur Kenntnis genommen und als allgemeiner Hinweis in den Unterlagen er-
gänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.17 Stellungnahme der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Werke und Kommunale 

Betriebe, Abwasser, Kusel vom 06.10.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu der Satzung zur Bewirtschaftung des Oberflächenwassers und die Anbindung 
an den Schmutzwasserkanal sowie zu Drainagewässern und Hebeanlagen werden zur Kennt-
nis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und sind bei der weiteren Er-
schließungsplanung zu beachten.  
 
Die Hinweise zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entspricht den aktuellen Regeln der 
Technik und sind ebenfalls nicht Inhalt des Bebauungsplanes und in der weiteren Erschlie-
ßungsplanung zu beachten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.18 Stellungnahme der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Bauen und Umwelt, Schö-

nenberg-Kübelberg vom 07.10.2022 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gegen die Planung keine 
Bedenken bestehen und keine Einwände erhoben werden.  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.19 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 
07.10.2022 

 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den regionalplanerischen Grundlagen und zum Entwicklungsge-
bot Flächennutzungsplan werden zur Kenntnis genommen. Der Flächennutzungsplan wird der-
zeit fortgeschrieben und soll vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes zur Genehmigung 
vorliegen.  
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise und die Änderung des Regionalen Raumordnungsplanes zugunsten 
des geplanten Gewerbegebietes werden zur Kenntnis genommen. Die Flächenrücknahme von 
Gewerbegebieten im Verbandsgemeindegebiet wird im Rahmen der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes erfolgen, ist jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Dass für den südli-
chen Bereich des südlich des Albessbaches geplanten Gewerbegebietes bereits im Regional-
plan mit Fortschreibungen der Regionalpläne bereits die entsprechenden Grundlagen geschaf-
fen wurden, wird zur Kenntnis genommen. Der Sachstand zur Fortschreibung zur Flächenkom-
pensation im Hinblick auf die neue Gewerbeflächenausweisung wird entsprechend eingereicht.  
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gewerbefläche nördlich des Albessbaches 
wird aus dem Bebauungsplan gestrichen. Allerdings ist keine Beeinträchtigung des Vorrangge-
bietes "Biotopverbund" erkennbar. Auch handelt es sich bei der Fläche um eine intensiv genutz-
te Weidefläche mit entsprechendem Dünge- und Herbizideinsatz. Es wird nördlich des Albesba-
ches im Entwuf nur noch eine Fläche für die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers vorgese-
hen, was für den Auenbereich eine Verbesserung darstellt.  
 
Der landschaftsplanerische Beitrag zur Machbarkeitsstudie vom 09.10.2015 wurde als Grundla-
ge beigefügt. Eine Aktualisierung ist nicht erforderlich und für die Eingriffsdarstellung im Um-
weltbericht nicht erforderlich.  
 
Die Hinweise zu Einzelhandel werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es werden keine Ein-
zelhandelsbetriebe mehr zugelassen. 
 
Die Hinweise zur verkehrlichen Erschließung und zu den Vorranggebieten "Regionaler Bio-
topverbund" und "Forstwirtschaft" werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Erschließung 
des gesamten Gewerbegebietes wurde geändert, sodass keine Zielbetroffenheit mehr vorhan-
den ist. Die verkehrliche Anbindung erfolgt nun weiter südlich als bisher vorgesehen im Bereich 
der Autobahnanschlussstelle Kusel. 
 
Die Hinweise zu den Ausgleichsmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen und bei der Er-
stellung des Umweltberichtes entsprechend berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.20 Stellungnahme der Stadtwerke Kusel GmbH, Kusel vom 11.10.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. Sie ist sichergestellt. 
Die Empfehlungen des Ingenieurbüros Obermeyer sind technische Details und nicht Inhalt des 
Bebauungsplanes. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
Hinweis:  
 
Es lag eine Entscheidungsvorlage „Hydraulische Betrachtung Anbindung Gewerbegebiet 
Schellweiler“ bei. 
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2.21 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 13.10.2022 
 
Sachbericht: 
 

 

 

 

 



33 
 
D:\Projekte\2022024\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\02_Schellweiler\01_Abwägung_FÖBB\2022
024_FÖBB Schellweiler_Abwägung_Okt25.docx 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu 
den bestehenden Leitungen werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Erschlie-
ßungsplanung berücksichtigt. Der Empfehlung zur Berücksichtigung des Textes unter IV.12 
Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen/Koordination von Erschließungs- und Baumaßnah-
men wird in den Bebauungsplanunterlagen entsprechend übernommen. Die Hinweise zur Ver-
sorgungssicherheit werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungs-
planes. Für die Errichtung einer Trafostation im Bebauungsplan wurden bereits ausreichend 
Flächen berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.22 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 14.10.2022 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Oberflächenentwässerung zur Bewirtschaftung des Oberflächen-
wassers und das Erfordernis eines Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes sowie des Einleit-
antrages werden zur Kenntnis genommen. Das Regenwasserbewirtschaftungskonzept wird 
zum Entwurf des Bebauungsplanes noch erstellt und die geforderten Nachweise erbracht.  
 
Sachbericht: 
 

 

 



38 
 
D:\Projekte\2022024\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\02_Schellweiler\01_Abwägung_FÖBB\2022
024_FÖBB Schellweiler_Abwägung_Okt25.docx 

  
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wurde ein 10 m breiter Streifen 
links und rechts des Albessbaches in der Planung berücksichtigt, der als Grün- und Entwick-
lungsfläche dargestellt ist. Damit ist den Forderungen genüge getan. Die Linienmaßnahmen 
1093 und 1094 zur Gewässerentwicklung werden nicht umgesetzt, da kein Eingriff des Albes-
baches durch die Planung erfolgt. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Starkregen werden zur Kenntnis genommen. Die Karte 5 wird 
nach Bebauung der Fläche hinfällig, da das Gelände neu modelliert wird und deshalb die Ent-
stehungsgebiete sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verändern wer-
den. Es wird auf einen geordneten und sicheren Abfluss bei Starkregen im Rahmen der Er-
schließungsplanung geachtet. Im Bereich des Albessbaches sind ausreichend Grünflächen 
vorhanden, um auch ein Ausufern des Albessbaches bei Hochwasser ohne Schäden zu ermög-
lichen. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zum Schmutzwasser werden zur Kenntnis genommen und werden in 
der weiteren Erschließungsplanung beachtet. Sie sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
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Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Altablagerungen, Altstandorte oder schädliche Bodenveränderungen 
oder Verdachtsflächen bekannt sind, wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise 
sind bereits ausreichend in den Unterlagen unter IV. enthalten. Das Thema Boden wird auch im 
Umweltbericht nochmals dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.23 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Untere Landesplanungsbehörde, Kusel 
vom 24.10.2022 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise der Zuständigkeit der Unteren Landesplanungsbehörde werden zur 
Kenntnis genommen. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass der Bebauungsplan auch 
vor Genehmigung des Flächennutzungsplanes als Satzung beschlossen werden kann, aber 
eine parallele Abarbeitung beider Planwerke vorgesehen ist. Der FNP wird aber so geändert, 
dass sich der Bebauungsplan daraus entwickelt. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass aus dem rechtsgültigen Regiona-
lem Raumordnungsplan keine Hindernisse zu dieser Fläche entgegenstehen und eine Freistel-
lung des bisherigen regionalen Biotopverbundes und dem Vorrang Forst südlich des Albessba-
ches erfolgt ist. Durch die Änderungen des Bebauungsplanes ist nun nördlich des Albesbaches 
lediglich Grün- und Versickerungsflächen vorgesehen, so dass keine Vorranggebiete mehr be-
troffen sind.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Gewerbefläche GE4 befindet sich auf der Gemarkung Ehweiler und wird daher an dieser 
Stelle nicht behandelt.  
Die Gewerbefläche GE4 aus dem Vorentwurf ist im Entwurf wie auch die Erschließungsstraße  
inzwischen gestrichen, die Hinweise sind somit obsolet. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Gewerbefläche GE4 befindet sich auf der Gemarkung Ehweiler und wird daher an dieser 
Stelle nicht behandelt. Die Gewerbefläche GE4 aus dem Vorentwurf ist im Entwurf wie auch die 
Erschließungsstraße  inzwischen gestrichen, die Hinweise sind somit obsolet. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Das seitens der Unteren Landesplanungsbehörde die Entwicklung am Standortbereich Schell-
weiler, Ehweiler begrüßt wird, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, da diese bereits in den 
Studien der Standortkonzepte LAUB und Potenzialstudie Landkreis sowie schon 2015 vom 
Büro Obermeyer als geeignet bewertet worden waren.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erschließung und zum Eingriff in Natur und Landschaft, und dass diese als 
unproblematisch beurteilt werden und dies auf mehreren Ortsterminen belegt worden ist, wer-
den zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die verschiedenen 
Variantenuntersuchungen versucht worden ist, den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimie-
ren. Der Erschließung des Gebietes wurde geändert. Das Gewerbegebiet GE4 ist nicht mehr in 
der Planung enthalten und die Erschließungsstraße hat sich nach Süden verschoben. Somit ist 
keine Straßenbrücke über den Albessbach mehr erforderlich. Somit werden auch die Vorrang-
gebiete (Biotopverbund und Forstwirtschaft) nicht mehr berührt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Des Weiteren wird auf den Eingriff in die geschützten Biotopflächen nach § 30 BNatSchG hin-
gewiesen. Entsprechende Ortsbegehungen wurden durchgeführt und es sind entsprechende 
Ersatzmaßnahmen für den Wegfall dieser Trockenwiesenstandorte vorzunehmen. Dies wird bis 
zum Entwurf des Bebauungsplanes benannt und wird im Umweltbericht entsprechend darge-
stellt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch dieser Sachstand gegen die Notwendigkeit 
der Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens sprechen, welches jedoch ohnehin nicht mehr 
notwendig ist, da keine Zielbetroffenheit mehr vorliegt.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur baulichen Nutzung werden zur Kenntnis genommen. Die Empfehlung zur 
Überprüfung der Zulassung von Einzelhandel ohne innenstadtrelevante Sortimente wird zur 
Kenntnis genommen, Einzelhandelsbetriebe werden nicht mehr zugelassen.  
 
Der Hinweis zu großflächigen Einzelhandelsvorhaben wird zur Kenntnis genommen. Dies ist 
aber durch die Festsetzung des Bebauungsplanes als Gewerbegebiet ohnehin nicht möglich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen und werden bis zum Entwurf 
des Bebauungsplanes entsprechend vorgelegt. Der Empfehlung, hier auf die Untersuchungen 
des Büros LAUB aus dem Jahr 2015 zugrunde zu legen, wird geprüft. Die Vorranggebiete im 
Bereich des Albessbaches sind aufgrund der Änderung der Planung nicht mehr betroffen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass unter Beachtung der vorgetragenen Anpassungs-, Änderungs- und Ergän-
zungswünsche die Bauleitpläne als an die Ziele der Raumordnung angepasst angesehen wird, 
wird zur Kenntnis genommen. Der Gewerbepark Schellweiler kann deshalb aus Sicht der Lan-
desplanungsbehörde realisiert werden. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass die zu-
ständige Untere Landesplanungsbehörde nach jetzigem Kenntnisstand keine Hemmnisse oder 
Hindernisse für die Bauleitplanverfahren sieht und diese entsprechend fortgeführt werden kön-
nen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.24 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Abteilung 5 - Umwelt, Planung und 

Bauen, Kusel vom 14.11.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu oberirdischen Gewässern, zu Grundwasser und zur Lagerung wassergefähr-
dender Stoffe werden zur Kenntnis genommen und unter Hinweise, sofern nicht schon gesche-
hen, allgemein ergänzt. Die Schutzbereiche zum Gewässer des Albessbaches wurden in der 
Planung bereits vollumfänglich berücksichtigt. 
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.25 Stellungnahme der Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, Außen-

stelle Neunkirchen vom 14.11.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Sicherstellung des Verkehrs auf der angrenzenden Autobahn 
werden zur Kenntnis genommen und werden allgemein unter Hinweise noch einmal ergänzt. 
Die Bauverbotszone ist in den Unterlagen dargestellt. Die Hinweise zum Lärmschutz werden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen und werden auch unter Hinweise nochmals allgemein in den 
Unterlagen ergänzt. Der Hinweis, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplans nach aktuel-
lem Stand seitens der Die Autobahn GmbH keine Beeinträchtigungen oder Behinderungen er-
kennbar sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise des Fernstraßenbundesamtes zu den Bauverbotszonen und Bauvorbehaltszonen 
werden zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise werden nochmals in den Unterla-
gen nachrichtlich ergänzt. Die Bauverbotszone wurde komplett berücksichtigt und entsprechend 
sind keine Bauvorhaben zulässig. Die Hinweise zur Anbauverbotszone werden in den Unterla-
gen nachrichtlich ergänzt. Es soll jedoch eine Abstimmung mit dem Fernstraßen-Bundesamt 
erfolgen, da relativ viele geplante Gewerbeflächen von diesen Bedingungen betroffen sind. 
Dass unter Berücksichtigung dieser Vorgaben keine Bedenken bestehen, wird ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.26 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Gesundheitsamt, Kusel vom 15.11.2022 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine Bedenken bestehen, wenn die in den Unterlagen bereits angeführten 
Hinweise zu schädlichen Umwelteinwirkungen und zum Bundesimmissionsschutzgesetz einge-
halten werden, werden zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.27 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Untere Naturschutzbehörde, Kusel vom 

29.11.2022 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht dargestellt. Die Eintragung 
in das Kompensationskataster erfolgt nach Satzungsbeschluss. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahme ein.  
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Schellweiler hat die vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis genommen und sachgerecht gegeneinander 
abgewogen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Schellweiler, den ............2025 


